
SATZUNG

1. Name, Sitz, Rechtsform, GeschÄftsjahr

1.1. Der Verein f�hrt den Namen Verein f�r Leibes�bungen Hohenstein-Ernstthal e. V.  
(VfL).

1.2. Er hat seinen Sitz und seine Verwaltung in Hohenstein-Ernstthal.

1.3. Der VfL ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Hohenstein-Ernstthal unter der VR 
111 eingetragen. Seit Eintragung ins Vereinsregister tr�gt er den Zusatz e. V..

1.4. Das Gesch�ftsjahr des VfL ist mit dem Kalenderjahr identisch. 

2. Vereinszweck

2.1. Der Verein f�r Leibes�bung Hohenstein-Ernstthal e. V. verfolgt ausschlie�lich und 
unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbeg�nstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.2. Der Zweck des Vereins ist es, daf�r einzutreten, dass der Bev�lkerung die M�glichkeit 
gegeben wird, unter zeitgem��en Bedingungen Sport zu treiben, der Gesundheit und 
der Lebensfreude aller B�rger zu dienen sowie die Erholung und Geselligkeit und 
Leistungsstreben zu f�rdern. Sportinteressierte Gruppen, gesundheitlich 
beeintr�chtigte bzw. behinderte B�rger sollen unterst�tzt werden.

2.3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere dadurch, dass der VfL mit seinen 
Abteilungen und dem Vorstand das �ben und Trainieren seiner Mitglieder organisiert 
und f�rdert und die F�rderung von sportlichen Talenten chancengleich gestaltet. Der 
VfL entwickelt den Breitensport in den Formen der allgemeinen, vielseitigen und 
sportlichen Bet�tigung und unterst�tzt die Gewinnung, Aus- und Weiterbildung von 
�bungsleitern. Der Verein ist bestrebt eine wirksame �ffentlichkeitsarbeit im 
Zusammenwirken mit den Medien zu gestalten.

2.4. Der Verein ist selbstlos t�tig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsgem��en Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Verein. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der K�rperschaft fremd sind oder 
durch unverh�ltnism��ig Verg�tung beg�nstigt werden.

3. Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlagen des VfL sind die Satzung, Ordnungen und Beschl�sse, die er zur 
Durchf�hrung seiner Aufgaben erl�sst.



4. Mitgliedschaft 

4.1. Aufnahme

4.1.1. Mitglied des VfL kann jeder B�rger werden. Die Aufnahme erfolgt durch Antrag bei                   
einer Abteilung. Die Aufnahme erfolgt durch Antrag beim Vorstand. Dieser 
entscheidet �ber die Aufnahme oder eine evtl. Ablehnung der Aufnahme und teilt dies 
dem Antragsteller innerhalb von 14 Tagen mit.

4.1.2. Neugegr�ndete Abteilungen oder Sportgruppen k�nnen ihre Mitgliedschaft im VfL 
schriftlich beim Vorstand beantragen. Dieser entscheidet �ber die Aufnahme.

4.2. Austritt

4.2.1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder Ausschluss.

4.2.2. Der Austritt kann jederzeit schriftlich erfolgen, er wird zum n�chsten Monatsende  
nach dem Austritt wirksam.

4.2.3. Der Ausschluss ist nur auf Vorschlag der jeweiligen Abteilungsleitung durch den 
Vorstand m�glich.

5. MitgliedsbeitrÄge

5.1. Jedes Mitglied ist zur Beitragszahlung verpflichtet. Die Beitragszahlung ist 
Bringpflicht. Die Beitragszahlung regelt die Beitragsordnung.     

5.2. Die Beitragszahlung erfolgt bargeldlos mittels Lastschriftverfahren mit 
Einzugserm�chtigung �ber eine vom Mitglied mitzuteilende Bankverbindung.         
Erg�nzende Regelungen beinhaltet die Beitragsordnung.

6. Ehrenmitgliedschaft, Ehrenvorsitzender 

6.1. Personen, die sich um den Sport besonders verdient gemacht haben, k�nnen vom 
Vorstand zum Ehrenvorsitzenden oder zu Ehrenmitgliedern gemacht werden.

6.2. Der Ehrenvorsitzende geh�rt dem Vorstand mit beratender Stimme an.

6.3. Die Ehrenmitglieder sind zur MV einzuladen und haben dort beratende Stimme.

6.4. Ehrenmitglieder sind nicht mitgliedsbeitragspflichtig.

7. Rechte und Pflichten 

7.1. Die Abteilungen und Sportgruppen haben das Recht:

 in ihren Angelegenheiten jede m�gliche Unterst�tzung durch den Verein zu 
beanspruchen und zu erhalten

 an den Mitteln, die der VfL zur F�rderung des Sports erh�lt, beteiligt zu werden
 sich in Fragen der Verwaltung, Organisation und anderem beraten zu lassen.



7.2. Die Abteilungen und Sportgruppen sind verpflichtet, ihre Arbeit den Satzungen und 
Ordnungen des Vereins entsprechend zu gestalten.

8. Organe des VfL

Die Organe des VfL sind: 

 die Mitgliederversammlung
 der Vorstand
 die Kassenpr�fer
 die Abteilungen als unselbst�ndige Teile des Gesamtvereins, deren Aufgaben und 

Rechte eine Gesch�ftsordnung des Gesamtvereins regeln kann

8.1. Die Mitgliederversammlung

8.1.1. Die Mitgliederversammlung ist das h�chste Organ des VfL. Ihr obliegt die 
Beschlussfassung und Kontrolle in allen VfL-Angelegenheiten soweit die Satzung 
diese Aufgaben nicht anderen Organen des Vereins �bertragen hat.

8.1.2. Zum Aufgabenbereich der MV geh�ren insbesondere:

 die Entgegennahme von Berichten des Vorstandes und der Kassenpr�fer
 die Entlastung des Vorstandes sowie der Kassenpr�fer
 die Beschlussfassung �ber den Jahresabschluss des letzten Gesch�ftsjahres
 die Wahl des Vorstandes und der Kassenpr�fer
 die Beschlussfassung �ber evtl. �nderungen der Satzung und der Beitragsordnung

8.1.3. Die Mitgliederversammlung (MV) ist einmal j�hrlich einzuberufen. Die Einberufung 
der MV erfolgt schriftlich durch den 1. Vorsitzenden bzw. amt. Vorsitzenden unter 
Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 6 Wochen bei gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen fristgem�� und postalisch 
an alle Mitglieder und auf der Homepage des Vereins.

8.1.4. Antr�ge m�ssen schriftlich eine Woche vor dem Tagungsbeginn beim 1. Vorsitzenden 
eingereicht werden. Antragsberechtigt sind der Vorstand, die Abteilungen und 
Sportgruppen des Vereins. 

8.1.5. Jede satzungsm��ig einberufene MV wird als beschlussf�hig anerkannt, ohne 
R�cksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied, welches 
das 14. Lebensjahr vollendet hat, hat eine wirksame Stimme. Jedes Mitglied, welches 
am Tag der MV das 14. Lebensjahr nicht vollendet hat, hat eine wirksame Stimme, 
wenn dazu die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorliegt. Die MV 
fasst ihre Beschl�sse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

8.1.6. Von der Beratung sind inhaltliche Protokolle anzufertigen, die durch den 
Versammlungsleiter und den Schriftf�hrer unterzeichnet werden. 



8.1.7. AuÅerordentliche MV 

8.1.7.1. Der Vorstand ist zur Einberufung einer au�erordentlichen MV verpflichtet, wenn 
ein Drittel aller Mitglieder einen Antrag in gleicher Sache stellt oder wenn 
w�hrend einer Wahlperiode weniger als zwei der von der Mitgliederversammlung 
gew�hlten Vorstandsmitglieder im Vorstand verbleiben sind.

8.1.7.2. Die Einberufung und Durchf�hrung der au�erordentlichen MV erfolgt ansonsten 
wie unter Pkt. 8.1.3. bis 8.1.6. geregelt

8.2. Der Vorstand 

8.2.1. Der Vorstand wird alle 4 Jahre von der Mitgliederversammlung gew�hlt. Er amtiert 
bis zur Neuwahl eines Vorstandes. Der Vorstand besteht aus bis zu 7 Mitgliedern. 
Gew�hlt sind die Bewerber, welche die meisten der abgegebenen Stimmen auf sich 
vereinigen. Die gew�hlten Bewerber w�hlen aus ihren Reihen den Vorsitzenden sowie 
den 1. und 2. Stellvertreter, alle anderen gew�hlten Bewerber sind Beisitzer. Gibt es 
aus dem Kreis der gew�hlten Bewerber mehr als 1 Kandidaten f�r den 
Vorstandsvorsitz oder mehr als 2 Kandidaten f�r den Stellvertreter, entscheidet die 
gr��ere Anzahl der auf den Bewerber entfallenen Stimmen. 

8.2.2. Der Vorsitzende ist jeweils mit einem Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigt. 

8.2.3. Soweit der Vorsitzende sein Amt niederlegt, w�hlt der Vorstand aus seiner Mitte einen 
neuen Vorsitzenden. Soweit einer der beiden Stellvertreter sein Amt niederlegt, kann 
der Vorstand aus seiner Mitte einen neuen Stellvertreter w�hlen. Soweit beide 
Stellvertreter ihr Amt niederlegen, muss der Vorstand aus seiner Mitte mindestens 
einen neuen Stellvertreter w�hlen.

8.2.4. Der Vorstand erf�llt die Aufgaben des Vereins im Sinne der Ordnung und Beschl�sse. 
Er tritt mindestens einmal im Quartal zusammen, er ist beschlussf�hig, wenn mehr als 
die H�lfte der aktuellen Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

8.2.5. Der Vorstand ist berechtigt, bei Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern innerhalb der 
Wahlperiode Nachfolger f�r die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder durch 
Kooptierung zu bestimmen.

8.2.6. Der Vorstand kann die mit mehreren Wettkampfmannschaften am Spielbetrieb der 
Verb�nde teilnehmende Abteilung Fu�ball selbst f�hren. Das gilt auch f�r andere 
Abteilungen.

8.3. KassenprÇfer

8.3.1. Das Gremium der Kassenpr�fer besteht aus mindestens einem und bis zu drei 
Mitgliedern. Diese Mitglieder werden im Rahmen der Vorstandswahlen jeweils f�r die 
Dauer von 4 Jahren durch die Mitgliederversammlung gew�hlt. Die Mitglieder dieses 
Gremiums der Kassenpr�fer d�rfen nicht Mitglieder des Vorstandes und auch nicht 
Angestellte des Vereins sein.

8.3.2. Dem Gremium der Kassenpr�fer obliegt die Pr�fung des ordnungsgem��en Einsatzes 
der finanziellen Mittel des Vereins. 



8.3.3. Das Gremium der Kassenpr�fer ist berechtigt, beim Ausscheiden von Mitgliedern 
innerhalb der Wahlperiode Nachfolger f�r ausgeschiedene Kassenpr�fer zu 
kooptieren.

9. Finanzen 

9.1. Der VfL finanziert sich durch
a) Mitgliedsbeitr�ge
b) Einnahmen aus Veranstaltungen
c) Spenden und Sammlungen
d) Zuwendungen

10. WirtschaftsfÇhrung

10.1. Der Vorstand erarbeitet jeweils im Dezember des Jahres f�r das Folgejahr einen 
Haushaltsplan und vergleicht diesen halbj�hrlich mit den tats�chlichen Einnahmen und 
Ausgaben.

10.2. Jegliche Ausgaben sind nach dem Verursachungsprinzip von den Abteilungen und 
Sportgruppen vorher beim Vorstand zu beantragen.

10.3. Oberstes Prinzip bei der Planung und Realisierung der Ausgaben aller Sportgruppen 
und Abteilungen ist das Sparsamkeitsprinzip.

10.4. Nicht zu beantragen sind s�mtliche Pflichtabgaben an die Verb�nde im 
Zusammenhang mit der Sicherstellung des Wettkampfbetriebes (Startgeb�hren, 
Meldegeb�hren, Einholung von Formularen, Fahrtgeb�hren, Schiedsrichtergeb�hren, 
Startgelder bei Pflichtwettk�mpfen etc.) 

10.5. Antragspflichtig beim Vorstand ist auch die Nutzung von Sportst�tten, da hier 
Nutzungsentgelter an die Kommune zu zahlen sind.

11. Wahlen, Abstimmungen 

11.1. Wahlen sind geheim durchzuf�hren. Abwesende k�nnen gew�hlt werden, wenn sie 
vorher ihre Bereitschaft schriftlich erkl�rt haben, das Amt zu �bernehmen. 

11.2. Bei der Wahl der Mitglieder des Vorstandes sind die Kandidaten mit den meisten 
Stimmen in der Reihenfolge gew�hlt. 

11.3. Beschl�sse �ber Satzungs�nderungen und die Aufnahme neuer Abteilungen bed�rfen 
einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitgliederversammlung.

12. AuflÉsung und Verwendung des VereinsvermÉgens

12.1 Die Aufl�sung des VfL kann nur durch Beschluss der MV erfolgen. Die Einladung zur    
MV hat 4 Wochen vor dem Termin der Versammlung zu erfolgen und muss den 
Antrag auf Aufl�sung mit Begr�ndung enthalten.



12.2. Bei Aufl�sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg�nstigter 
Zwecke f�llt das Verm�gen des Vereins an den Kreissportbund Zwickau e. V., der es 
unmittelbar und ausschlie�lich f�r gemeinn�tzige, mildt�tige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat.

12.3.  Im Falle der Aufl�sung des Vereins sind die im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder 
die Liquidatoren.

13. In-Kraft-Treten 

Diese Satzung ist in der Mitgliederversammlung am 25.10.2010 beschlossen wurden und ist 
somit in Kraft getreten.

Hohenstein-Ernstthal, 25.10.2010


